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 Veröffentlicht am 05.11.1996

Norm

BPGG §4 Abs2 E

Rechtssatz

Besteht bei einem P3egebedürftigen zwar eine multikausale Immobilität und Bettgebundenheit, kann er jedoch

einfache Grei6unktionen durchführen, eine Zeitung halten, entsprechend vorbereitete Nahrung allein aufnehmen und

im Rahmen einer koordinierten P3ege in angemessenen Zeitabständen beaufsichtigt werden, so liegen die

Voraussetzungen (lediglich) für die Pflegestufe 5 vor.
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